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Entscheidungsvorschläge zu Hinweisen/Einwendungen im Bauleitplanverfahren 
 
 
BEZEICHNUNG DER MAßNAHME: 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Nätheberg“,  

Gemeinde Rhede (Ems)  
 
VERFAHRENSGANG:    Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
      vom 23.05.2017 bis 22.06.2017 
 
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken oder Anregungen  
zur Planung vorgetragen: 

 
 Entfällt 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Bedenken  
oder Anregungen/Hinweise zur Planung vorgetragen: 

 
 
 
1. Stellungnahme: Landkreis Emsland, FB Hochbau, Meppen 
Datum: 08.06.2017 
 
Inhalt 
Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie 
folgt Stellung: 
 
 
Abfallentsorgung:  
Die Zufahrt zu den Abfallbehälterstandplätzen ist nach den geltenden Arbeits-
schutzvorschriften so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahr-
zeugen nicht erforderlich ist. 
 
Die Befahrbarkeit des Plangebietes mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen ist 
durch ausreichend bemessene Straßen und geeignete Wendeanlagen gemäß den 
Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt in der aktuel-
len Fassung Ausgabe 2006) zu gewährleisten. An Abfuhrtagen muss die zum Wen-
den benötigte Fläche der Wendeanlage von ruhendem Verkehr freigehalten wer-
den. Das geplante Rückwärtsfahren und das Befahren von Stichstraßen ohne 
Wendemöglichkeit ist für Entsorgungsfahrzeuge bei der Sammelfahrt nicht zulässig. 
Am Ende von Stichstraße (Sackgassen) sollen in der Regel geeignete Wendeanla-
gen eingerichtet werden. Sofern in Einzelfällen nicht ausreichend dimensionierte 
Wendeanlagen angelegt werden könne, müssen die Anlieger der entsprechenden 
Stichstraßen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den 
Sammelfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Entfernungen zwischen den jeweils betroffenen Grundstücken 
und den Bereitstellungsorten der Abfallbehälter an den ordnungsgemäß zu befah-
renden Straße ein vertretbares Maß (i.d.R. ≤ 80 m) nicht überschreiten. Im Bebau-
ungsplan sind die entsprechenden Stellflächen für Abfallbehälter festzusetzen. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits im Ursprungsplan wurden Stellflächen für Abfallbehälter im Be-
reich von Stichstraßen an der der nächstliegenden öffentlichen, von den 
Sammelfahrzeugen zu befahrenden Straße (Planstraße A) festgesetzt. 
Die Verkehrsflächen wurden so festgesetzt, dass die Herstellung von 
ausreichend bemessenen Straßen und geeigneten Wendeanlagen ge-
mäß den Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt in der aktuellen Fassung Ausgabe 2006) möglich ist. 
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VERFAHRENSGANG:   Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Von der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Offenlegung der Bauleitplanunterlagen vom 23.05.2017 bis 22.06.2017 keine Beden-
ken oder Anregungen zur Planung vorgetragen. 
 
 
 
Aufgestellt: 
Papenburg, 05.07.2017 
Ing.-Büro W. Grote GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


